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 Veröffentlicht am 01.03.1947

Norm

V der Amerikanischen Militärregierung für OÖ Nr 101 allg

ZPO §6

Rechtssatz

Rechtsansprüche von Ausländern unterliegen der österreichischen Gerichtsgewalt, wenn ein inländischer

Gerichtsstand begründet ist. Die Verordnung der amerikanischen Militärbehörde beseitigt die österreichische

Gerichtsgewalt für gewisse Fälle. Die nachträgliche Genehmigung der Prozeßführung durch die Amerikanische

Militärregierung ist zu berücksichtigen.
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